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Stellungnahme / 
Änderungsvorschlag 

Begründung 

§ 2 Abs. 3 S. 2 
„Die Krankenkasse erbringt 
für pflegende Angehörige 
Leistungen zur 
medizinischen Rehabilitation 
in stationärer Form auch 
dann, wenn Leistungen zur 
ambulanten medizinischen 
Rehabilitation ausreichend 
sind (§ 40 Absatz 2 Satz 2 
SGB V).“ 

Der BeB begrüßt die geplante Änderung der Rehabilitations-
Richtlinie in Anpassung an das Pflegepersonal-
Stärkungsgesetz, stationäre medizinische 
Rehabilitationsleistungen künftig für pflegende Angehörige zu 
gewährleisten, auch wenn ambulante 
Rehabilitationsmaßnahmen aus medizinischer Sicht ausreichen 
würden.  
Dies eröffnet Angehörigen von Pflegebedürftigen die 
Möglichkeit, notwendige Rehabilitationsmaßnahmen in 
Anspruch zu nehmen, auf die sie ansonsten mit Rücksicht auf 
die zu pflegenden Personen möglicherweise verzichten würden. 
Wie vom Bundesverband Caritas Behindertenhilfe und 
Psychiatrie (CBP) bereits im Rahmen des 
Stellungnahmeverfahrens zum Pflegepersonal-Stärkungsgesetz 
ausgeführt, ist jedoch bei Angehörigen von Menschen mit 
Behinderung dieselbe Problemlage zu erkennen. Denn auch in 
diesem Fall gestaltet sich für Angehörige die Inanspruchnahme 
von ambulanten medizinischen Rehabilitationsleistungen neben 
dem regulären Tagesablauf, der in der Regel stark von der 
Betreuung des Menschen mit Behinderung geprägt ist, schwierig 
und ist oftmals nicht praktikabel. 
Verstärkt wird das Bedürfnis einer entsprechenden Regelung für 
Angehörige von Menschen mit Behinderung noch dadurch, dass 
sich die erforderliche Betreuung oftmals über einen längeren 
Zeitraum (mitunter ein Leben lang) erstreckt, als bei älteren 
Menschen, die der Pflege bedürfen.  
 
Zur Ausgestaltung eines entsprechenden Anspruchs auf 
stationäre medizinische Rehabilitationsleistungen für 
Angehörige von Menschen mit Behinderung ist es aus Sicht des 
BeB jedoch notwendig, den hier zu betreuenden Kreis der 
Menschen mit Behinderung näher zu bestimmen. Dies resultiert 
aus der Tatsache, dass bei bestimmten Personengruppen von 
Menschen mit Behinderung, so z.B. solchen mit hohem 
Unterstützungsbedarf, zugleich auch eine Pflegebedürftigkeit 
nach den Vorschriften des SGB XI besteht. Für ihre 
Angehörigen wäre der vorgesehene § 2 Abs. 3 S. 2 der 
Rehabilitations-Richtlinie einschlägig und eine Ausweitung 
seines Regelungsinhalts entbehrlich. 
In allen anderen Fällen, in denen der zu betreuende Mensch mit 
Behinderung keine Pflegebedürftigkeit aufweist, fehlt für den 
Angehörigen eine Rechtsgrundlage, die stationären Leistungen 



 
 

Bundesverband evangelische Behindertenhilfe e.V. (BeB) 

17.09.2019 

zur medizinischen Rehabilitation, unabhängig von aus 
medizinischer Sicht ausreichenden ambulanten 
Rehabilitationsmaßnahmen wahrzunehmen. Der BeB regt für 
eine Ausweitung des in Rede stehenden Anspruchs auf 
Angehörige von Menschen mit Behinderung an, diese bislang 
nicht erfassten Fälle im Rahmen der vorliegenden Richtlinie zu 
konkretisieren.   

 


